
 

 

Die Kostenberechnung zu einer Abfallgebühr muss auch 

die beim Abfallentsorger anfallenden Kosten für 

Drittdienstleistungen benennen. Andernfalls ist die 

Gebühr nicht erforderlich, da sie über das zur 

Kostendeckung notwendige Entgelt hinaus geht (VG 

Minden, 06.04.2016, 3 K 320/14). 

 

Gebühren für die Abfallentsorgung müssen auch hinsichtlich 

der kalkulatorischen Kosten anhand einer vollständigen 

Kostenberechnung ermittelt werden können. Andernfalls 

verstoßen solche Gebührensätze gegen das 

Kostenüberschreitungsverbot aus § 6 Abs. 1 S. 3 KAG NRW, 

da die Erforderlichkeit des Preises nicht nachgewiesen 

werden kann. 

 

Auch der erwartete Unternehmensgewinn eines 

Drittdienstleisters, der für das Abfallentsorgungsunternehmen 

tätig wird, muss für den Nachweis der Erforderlichkeit des 

Entsorgungsentgelts aus der Kostenberechnung 

hervorgehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Volltext:  

 

www.heuking.de/aktuelles/VG_Minden_06.04.16_3_K_
320-14_KW114_ES047.pdf 

Abfall: 

Gebührenanpassung nur bei 

vollständiger 

Kostenberechnung 

 

Kommunalwirtschaft 
Aktuell   
Entsorgung Aktuell  
 
28.09.2016 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen 
Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung 
und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können 
eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht 

werdende individuelle Beratung nicht ersetzen. 

Vollständige Berechnungsgrundlage 

Darlegung der Kosten von 

Drittdienstleistern 

http://www.heuking.de/aktuelles/VG_Minden_06.04.16_3_K_320-14_KW114_ES047.pdf
http://www.heuking.de/aktuelles/VG_Minden_06.04.16_3_K_320-14_KW114_ES047.pdf
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EU-Datenschutzgrundverordnung, 29.09.2016 in 

Stuttgart 

 

Expo-Real, 04.-06.10.2016 in München 

 

 

20 wichtigste Änderungen im Vergaberecht und 

erste Praxiserfahrungen, 14.10.2016 in Berlin und 

11.11.2016 in München 

 

Workshop „Vergabe von Rettungsdienstleistungen“, 

30.11.2016 in Düsseldorf 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Das Team „Öffentlicher Sektor und 

Vergabe“ von 

 

 

wurde 2015/2016 von nationalen und 

internationalen Anwaltsrankings zu 

den besten Beratern gezählt und 

ausgezeichnet. 

Unser Team 

Unsere Vorträge                                    

Unsere Auszeichnungen     

www.heuking.de/ 
oeffentlicher-sektor-
und-vergabe 

 

 

      

 
 

 

       
      Update Vergaberecht 2016 

 30.09.2016 in Köln 

 28.10.2016 in Frankfurt 

 

      Sonder-Update Vergaberecht 2016 

 25.11.2016 in Düsseldorf 

 

 

http://intranet/Anwaelte/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Anwaelte/Berlin&View=%7b47DCA7F5-974B-494F-B514-1A009B62797E%7d
http://intranet/Anwaelte/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Anwaelte/K%C3%B6ln&View=%7b47DCA7F5-974B-494F-B514-1A009B62797E%7d
http://newsletter.heuking.de/c/19199675/d59cfca524-ns5h6j
http://www.heuking.de/

